
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/1/29 10ObS386/90,
10ObS160/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1991

Norm

ASVG §383 Abs2 lita

AVG §18 Abs4

Rechtssatz

Ein schriftlicher Bescheid setzt die Zustellung einer gemäß § 18 Abs 4 AVG unterschriebenen oder beglaubigten

Ausfertigung voraus.

Entscheidungstexte

10 ObS 386/90

Entscheidungstext OGH 29.01.1991 10 ObS 386/90

Veröff: SSV - NF 5/4

10 ObS 160/95

Entscheidungstext OGH 12.09.1995 10 ObS 160/95

Vgl; Beisatz: Die Fotokopie eines Bescheides ist seine vervielfältigte Ausfertigung der Erledigung, die keiner

Unterschrift bedarf und deren Zustellung die Wirkung der Zustellung des Bescheides hat. (T1)
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